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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Hauptausschuss der Stadt Schönberg 
(Entscheidung) Ö

Sachverhalt
In seiner letzten Sitzung am 18.03.2021 empfahl der Ausschuss für Schule, Kultur 
und Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadt Schönberg das Stadtfest 
aufgrund der ungewissen pandemischen Corona-Lage um ein Jahr zu 
verschieben. Der neue Termin für das Stadtfest soll das Wochenende vom 01.-
03.07.2022 sein. 

Beschlussvorschlag
Der Hauptausschuss der Stadt Schönberg beschließt, dass das Stadtfest von 
2021 in das Wochenende vom 01.-03.07.2022 verschoben wird. 

Finanzielle Auswirkungen
GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG 

IM LFD. HH-JAHR
AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €
FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein
Förderung 00,00 €
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00000-00
Beiträge 00,00 €
Anlage/n

1 Beschlussauszug zu TOP 9 - Beratung zum Stadtfest 2021 und 
Stadtrecht 2022 (öffentlich)
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Beschlussauszug
aus der

Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport, Jugend, 
Senioren und Soziales der Stadt Schönberg 

vom 18.03.2021

Top 9 Beratung zum Stadtfest 2021 und Stadtrecht 2022

Es entsteht eine kurze Beratung aller Ausschussmitglieder, ob das Stadtfest in das 
Jahr 2022 verschoben werden soll und gemeinsam mit der Feier zu 200 Jahre 
Stadtrecht der Stadt Schönberg stattfinden soll.
Es ergeht folgender  
Beschluss:
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Jugend, Senioren und Soziales empfiehlt 
das Stadtfest in das Wochenende vom 01.-03.07.2022 zu verschieben.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en
6 0 0
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